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Kapitel 11 070
Krankenhausförderung

Kapitel Bisheriger Neuer
Titel Zweckbestimmung Haushalts- mehr (+) / Haushalts-

ansatz weniger (–) ansatz
Funkt.- ( Erläuterungen ) 2017 2017

Kennziffer EUR EUR EUR

11 070 Krankenhausförderung

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

333 11 312 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände
an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach
§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG
Bund). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 680 000 — 212 680 000

Begründung:
Siehe Begründung bei Titelgruppe 61.

Gesamteinnahmen Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . 212 840 000 — 212 840 000

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristi-
ger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

Begründung:
Mehrbetrag für eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017. Gemäß § 17 KHGG NRW beteiligen sich die Gemeinden mit 40 v.H. an
den förderfähigen Investitionsmaßnahmen, so dass der Ansatz bei Titel 333 11 entsprechend anzuheben wäre. Durch die Einfügung eines neues Satzes
6 in § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 entsteht die Forderung des Landes in Höhe von 100 Millionen
Euro jedoch erst im Jahr 2018. Der Einnahmeansatz bei Titel 333 11 bleibt damit von der Sofortaufstockung unberührt.

891 61 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kran-
kenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 500 000 +48 000 000 109 500 000

893 61 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige,
private und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . 261 500 000 +202 000 000 463 500 000

Summe Titelgruppe 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 000 000 +250 000 000 573 000 000

Gesamtausgaben Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 500 000 +250 000 000 819 500 000

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 070. . . . . . . 36 000 000 — 36 000 000


